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Jenseits von Staatlichkeit

 

Europa braucht eine Verfassung - aber nicht nach

nationalstaatlichem Vorbild

ie Frage nach der Notwendig
Dkeit und „Machbarkeit“ einer

europäischen Verfassung — seit
jeher ein Thema, das die Europaforschung
bewegt, schließlich geht es dabei um

nicht weniger als das Ziel und die
Zukunft der europäischen Integration —
rangiert derzeit wieder auf den vorderen
Plätzen europapolitischer Aktualität. Im
Januar 1999 warb Bundesaußenminister
Joschka Fischer in einer programmati-
schen Redezur deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft für eine europäische Verfas-
sung mit bundesstaatlicher Ausgestal-
tung. Nach zweifolgenlosen Verfassungs-
entwürfen von 1984 und 1994 steht auch
im Europäischen Parlament die Frage
nach der Verfasstheit der Gemeinschaft
wieder auf der Agenda. Erst im April
forderten 47 Europa-Abgeordnete der
CDU/CSU, eine Gruppe anerkannter
VerfassungsrechtlerInnen mit der Ausar-
beitung eines europäischen Verfassungs-
textes zu beauftragen.
Die Gründe für die Intensität, mit der

die symbolträchtige Frage zur Zeit de-
battiert wird, lassen sich mit zwei Stich-
worten umreißen: der mangelnden Trans-
parenz und dem viel beklagten Demo-
kratiedefizit auf europäischer Ebene.

Eine europäische Verfassung - so hoffen
viele PolitikerInnen und EurokratInnen
— werde endlich Schluß machen mit der
bisherigen Methode der schrittweisen
Änderung und Fortschreibungder beste-

hendenVerträge;eine ganzheitliche recht-
liche Grundlage und die Festlegung von
Entscheidungsabläufen und Kompeten-
zen würden endlich Licht in das un-
durchdringliche Dickicht europäischer
Regelungenbringen.

Viel Integration -
wenig Demokratie

An erster Stelle des Wunschkataloges
steht jedoch die Lösung des europäi-
schen Demokratiedefizits. Den heute
erreichten europäischenIntegrationsstand
kennzeichnet ein enormer Zuwachs an

gemeinschaftlichen Kompetenzen, ohne
daß dasinstitutionelle Arrangement den
Demokratiebedarf dieses Integrations-
standes zu decken vermag. Im europäi-
schen Entscheidungsprozeß bleibt dem
Parlament die Rolle des Statisten; es ist
die Exekutive, das heißt die im Rat der

Europäischen Union vertretenen Minis-
terInnen der nationalen Regierungen,die

die europäischen Entscheidungen, ein-

schließlich solcherlegislativer Art, tref-
fen. Zwar kommt das Demokratieprinzip
in den Mitgliedsstaaten zur Geltung,
diesen allerdings schwinden die Ent-

scheidungsbefugnisse. Die ohnehin lan-
ge undfragile Repräsentationskette vom
Bürger zur Ministerin im Rathatschließ-
lich nur dann Bestand, wenn dort ein-

stimmig entschieden wird.
Aus dieser institutionellen „Schief-

lage“ entsteht ein wachsender Bedarf
nach einer eigenen, von den Regierun-
gen der Mitgliedsstaaten unabgeleiteten
demokratischen Legitimation der euro-
päischen Politik. Eine europäische Ver-
fassung soll ebendiesleisten: die legiti-
mitätsspendende Kraft, die Verfassun-

gen im nationalen Rahmenentfalten, soll

auch der Europäischen Union zufließen.

Vor nationalstaatlichen Modell...

Diese Erwartungen offenbaren, daß sich
die Vorstellung einer europäischen Ver-
fassung an den Aufgaben und Leistun-
gen der Verfassung im Staatorientiert.
Der Rückgriff auf das staatliche Mu-

ster ist naheliegend, schließlich formte
sich die Idee der Verfassungparallel zur
Herausbildung des Nationalstaates im  
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Europa des 17. Jahrhunderts und ist
damit eng auf ihn bezogen. Unter Staat
ist dabei jene gesellschaftliche Organisa-
tionsform zu verstehen,die sich nach der

Überwindung einer auf religiösen Bin-
dungen und Institutionen beruhenden
gesellschaftlichen Ordnung entwickelte
und — gemäß der heute in der Allgemei-

nen Staatslehre herrschenden sogenann-

ten Dreielementenlehre - folgende Merk-
male aufweist: Sie beruht auf einer
definierten territorialen Grundlage
(Staatsgebiet), sie hat eine dauerhaft auf
dem Territorium siedelnde (Gebiets)-

bevölkerung undsie übt eine ausschließ-

liche und höchste Herrschaftsgewalt über
ihr Gebiet und die sich auf diesem
befindlichen Personen aus (Staatsge-
walt).

Während des Übergangs zum moder-
nenStaatstellte sich vor allem die Frage
nach der Rechtfertigung politischer Herr-
schaft, da das Wachstum der absoluten

Staatsgewalt auf Kosten des Individu-
ums, seiner Freiheit und Selbstbestim-

mungerfolgte. Die Idee der Verfassung
leistete die Lösung dieses Problems. Sie
lieferte die notwendigeninstitutionellen
Mechanismen, um die souveräne Macht
des modernen Staates zu organisieren
und zu begrenzen, sie legitimations-
bedürftig und -fähig und die Herrschafts-
unterworfenen zu aktiven BürgerInnen
zu machen. Darüber hinaus stellte sie
das Gewaltmonopol, das der Absolutis-
mus angestrebt hatte, auf eine neue

Grundlage: Träger der Staatsgewalt, der
Souverän, war von nun an das Volk, ihre

Ausübung nur in seinem Auftrag und zu
den von ihm gesetzten Zwecken zuläs-
sig. Im verfassungsgebenden Akt de-
monstrierte das Volk seine politische
Macht und seinen Willen, die rechtli-
chen Grundentscheidungenüberdie staat-
liche Ordnungzu treffen.
Auch heute noch hat die Verfassung

die Funktion der Verrechtlichung und
Begrenzung der Staatsmacht. Sie
bestimmt die Leitprinzipien,
nach denen sich politische
Einheit bilden undstaatliche
Aufgaben wahrgenommen
werden sollen. Dabeiist sie
keine „totale“ Ordnung,son-

dern beschränkt sich auf die
Festlegung von Ziel und Rahmen
der Politik, bleibt aber im übrigen für
politische Ausfüllung offen.

..zum „neuen Herrschaftstypus“

Die Rückschau verdeutlicht, daß die

Idee der Verfassung sich als Reaktion
auf spezifische Probleme im Übergang
zum modernen Staat bildete. Damitist
die ihr zugrundeliegende Basis und Vor-
aussetzung der Staat selbst.
Die Europäische Union jedoch bildet

eine ganz andere, mit dem Staat nicht
vergleichbare Grundlage und Vorausset-

zung für eine Verfassung. Ihre konzep-
tionelle Erfassung bereitet der Europa-
forschung großes Kopfzerbrechen. Zahl-

reiche vage Etikettierungen wie „ein

Gebilde sui generis‘ oder „mehr als ein

Regime, weniger als ein Staat“ zeugen
von diesem Grundproblem.

Tatsächlich laufen im Falle der Euro-
päischen Union sowohldie traditionel-
len Kategorien aus den Nationalstaaten
als auch diejenigen der internationalen
Politik ins Leere. Jene Einteilung, nach

der Staaten ihre rechtliche Grundlage in
Verfassungen finden, während interna-

tionale Organisationen auf völkerrechtli-
chen Verträgen beruhen, verliert ange-
sichts der Union an Gültigkeit.

Einerseits ist die
Europäische
Union eine
supranatio-
nale Organi-
sation, deren

Existenz auf
völkerrechtli-

chen Verträgen be-
ruht. Weder verfügt sie

über ein eigenes Staatsgebiet,
noch ist sie ein Verband von
„BürgerInnen“, die als Gesamt-

heit TrägerInnendieser „Gemein-

schaft“ sind. Stattdessen beruht ihre
territoriale Grundlage auf der Territoria-
lität ihrer Mitgliedsstaaten und wird
durch diese definiert; UnionsbürgerIn

ist, wer die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedsstaates inne hat. Schließlich
sind die BürgerInnen der Mitgliedsstaa-
ten bislang überwiegend mittelbar an der
AusübungderHerrschaftsfunktionen der
Gemeinschaft beteiligt. Sie wählen ein
Parlament, das nur geringen Einfluß auf
die Gesetzgebung der Gemeinschaft hat,
geschweige denn über ein Initiativrecht
verfügt. Kurzum: Regieren auf europäi-
scher Ebene findet ohne Regierung im

her-

   

    

  
  

kömmlichen Sinnestatt: Während in den
Mitgliedsstaaten die Parlamente als
Legislativorgane fungieren, sind euro-
päische Entscheidungen durch die Exe-
kutive bestimmt.

Andererseits — und hier liegt die
Ursache für häufige Verwirrung - läßt
die Europäische Uniondie Gestalt einer
internationalen Organisation weit hinter
sich. Es sind die Europäischen Gemein-
schaften, der rechtsfähige Kern der Uni-
on, die von den Mitgliedsstaaten mit
Hoheitsrechten ausgestattet wurden, die

sie an deren Stelle mit unmittelbarer
innerstaatlicher Wirkung ausüben. Ver-
ordnungen des Rates und der Kommissi-
on bedürfen somit keiner „Transformati-
on“ mehrin innerstaatliches Recht. Das

ist neu, denn ursprünglich erlangten
völkerrechtliche Verpflichtungen oder
Entscheidungen internationaler Organi-
sationen erst über einen staatlichen
Vermittlungsaktinnerstaatliche Geltung.
Somit verfügt die Union — obwohlselbst
nicht Staat über Herrschaftsbefugnisse,
wie sie traditionell nur Staaten besaßen.

Bedingungen europäischer
Demokratie

Wasder UniondenTitel „Staat“ versagt,

ist vor allem das Fehlen traditioneller
Voraussetzungen für demokratische

Strukturen. Hier ist nicht allein an das
schwache Europäische Parlamentzu den-
ken, denn demokratische Strukturen wer-

den auch,aber nicht ausschließlich durch

die zentralen Organe der Regierungsge-
walt gesichert. Demokratien zeichnen
sich dadurch aus, daß in ihnen politische
Herrschaft durch einen Abstimmungs-
und „Konsensfindungs“prozeßlegitimiert

wird. Zwar ist das entscheidende Ele-
ment dieser Vermittlung zwischen dem
Volk und den Organen der Staatsgewalt
das Parlament, doch es allein kann die

Vielfalt der gesellschaftlichen Meinun-
gen und Interessen nicht ausreichend
widerspiegeln und verarbeiten. Der par-
lamentarische Prozeß baut vielmehr auf
einem komplexengesellschaftlichen Pro-
zeß der Interessenvermittlung und Kon-
fliktsteuerung auf. Wichtigste Media-
toren in diesem Prozeß sind die Parteien
und die Medien, die jene Öffentlichkeit
herstellen, durch welche allgemeine Mei-

nungsbildung und demokratische Teil-
habe erst möglich werden. Diese inter-
mediären Strukturen, zu denen auch
Verbände, Gewerkschaften, und Bürger-

bewegungen gehören, strukturieren den
parlamentarischen Prozeß gewisserma-
Ben vor und entlastenihn.
Auf europäischer Ebene läßt sich

diese für den parlamentarischen Prozeß
notwendige Infrastruktur nicht finden.
Es gibt kein europäisiertes Parteien-
system, sondern die Parteien werden
über lose Fraktionsbündnisse koordi-
niert und treten bei Wahlen im nationa-
len Kontext auf. Es gibt keine europäi-
schen Medien und keine gemeinsame
europäische Öffentlichkeit. Da Politik
im wesentlichen aus kommunikativen

Prozessen besteht, wird die Sprachen-

vielfalt Europas nicht nur die Entwick-
lung einer gemeinsamen Öffentlichkeit,
sondern auch die Herausbildung einer
europäischen Identität erschweren. Den
wesentlichen Bezugsrahmen der Bürge-
rInnen bildet nicht ein gemeinsames
Europa, sondern bilden nach wie vor die

Nationalstaaten.
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Demokratie ohne intermediäre
Strukturen?

Vor diesem Hintergrund müssen jene
häufigen Verfassungsforderungen, die
auf eine Verstaatlichung der Europäi-
schen Unionzielen, „mit Vorsicht genos-

sen werden“. Sie würden das europäi-
sche Demokratieproblem eher verschär-
fen als lösen. Im Mittelpunkt dieser
Entwürfe! steht eine volle Parlamentari-
sierung der Europäischen Union nach
dem Muster des nationalen Verfassungs-
staates. Das Europäische Parlament wür-
de zu einem mit nationalen Parlamenten
vergleichbarem Organ aufgewertet wer-
den und mit denjenigen Kompetenzen
ausgestattet werden, die Volksvertretun-
gen üblicherweise haben, also Gesetzge-
bung, Haushaltsfeststellung, Regierungs-
bildung und -kontrolle.
Die Legitimations-
kette von den
BürgerInnen
der

Mit-

gliedsstaaten über
ihre Parlamente und

Regierungen zum Rat
würde somit aufge-
löst werden.
Mit einer solchen

Verfassung begäben
sich die Mitgliedsstaaten des Rechts, die
Aufgaben der Europäischen Unionselbst
zu bestimmen. Stattdessen würde dieses
Recht an die europäische Ebene abge-
ben. Das Ergebnis wäre zwarein födera-
ler, nicht aber ein demokratischer Staat,

denn die geschwächte Rückbindung an
die Mitgliedsstaaten würde durch keine
vermehrte Rückbindung an ein europäi-
sches Volk und eine europäische Öffent-
lichkeit kompensiert werden. Im Ge-
genteil, die Stärkung des Parlaments

würdestark zentralisierende Effekte ha-
ben; die europäischen Entscheidungs-
prozesse würden zunehmend unabhän-
gig von den auf nationaler Ebenestatt-
findenden Meinungs- und Willensbil-
dungsprozessen und damit unkontrol-
lierbar werden.

  

Wo kein Staat, da keine
Verfassung?

Diese Schreckensvision eines europäi-
schen Zentralstaats verleitet zu der
Schlußfolgerung, daß sich das Muster
des demokratischen Verfassungsstaates
auf europäischer Ebene erst dann ver-

  

   

wirklichen ließe, wenn hier die nötigen

intermediären Strukturen, von denen der

demokratische Prozeß lebt, gegeben wä-
ren. Im Mittelpunkt dieser „euroskepti-
schen“ Position’, die sich besonders in

Deutschland einer großen Anhänger-
schaft erfreut, steht das Verständnis von

der Verfassung als Produkt des gemein-
samen politisches Willens eines homo-
genen Volkes. Übertragen auf die Euro-
päische Union bedeutet dies, daß sich

nur auf der Basis eines europäischen
Volkes, das sich als politische Einheit
Konstituieren will, mithin eine gemein-
same Identität und ein Bewußtsein der
Zusammengehörigkeit ausgebildet hat,
eine Verfassung realisieren ließe. Da
diese Voraussetzung in der Union nicht
gegebenist, ist die Konsequenzklar: Der
Europäischen Union fehlt das Volk,

damit die wesentliche Voraus-
setzung eines Staates, und

damit zugleich die
wesent-

  

  
liche Voraus-

setzung für eine Verfassung.
Wie weitreichend und poli-

tisch bedeutsam diese Konstruktion
für die Zukunftsperspektive der Euro-
päischen Union ist, zeigt sich unter

anderem am sogenannten Maastricht-
Urteil des deutschen Bundesverfassungs-
gerichts?. Auch hier wird davon ausge-
gangen, daß die Unionals Staat nur bei
Besteheneines relativ homogenen euro-
päischen Volkes denkbar sei.

Das Nationalstaatsparadigma
überwinden

Wo jedoch liegen die Alternativen für
die Europäische Union, wenn, um mit

der „euroskeptischen“Position zu reden,

die Voraussetzungen für einen Bundes-
staat Europa nicht gegeben sind? Eines
ist klar: Beim Status quo kannes nicht
bleiben. Das Demokratiedefizit wächst
von Tag zu Tag; mit zunehmenden

Kompetenzen und zunehmender Rege-
lungsdichte der Europäischen Union wer-
den auch die Folgeprobleme größer und

beeinflussen die politische Struktur der
Mitgliedsländer immerstärker. Das Un-
gleichgewicht zwischen den Mitglied-
staaten, in denen das Demokratieprinzip
zur Geltung kommt, denen jedoch die
Entscheidungsbefugnisse schwinden und
der Europäischen Union, wo das Demo-

kratieprinzip nur schwach ausgebildet
ist, die Entscheidungsbefugnisse jedoch
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wachsen, wird immer größer. Gleichzei-

tig erweist sich der klassische National-
staat im Zuge der Globalisierung gegen-

über den über ihn hinausreichenden
Problemlagen als zunehmend handlungs-
unfähig. Um so wichtiger werden politi-
sche Funktionseinheiten jenseits des
Nationalstaates wie die Europäische Uni-
on, die aufgrund ihrer geographisch und
wirtschaftlich erweiterten Basis den neu-
en Anforderungen - beispielsweise dem
globalen Wettbewerb — gewachsen sind
und aufdiese reagieren können.

Die sinkende Problemlösungsfähigkeit
des klassischen Nationalstaates deutet
gleichzeitig daraufhin, daß erals zentra-
ler Bezugsrahmenfür zahlreiche Proble-
me der Gegenwart ausgedient hat. Eine
Verfassung für Europa nachstaatlichem
Muster orientiert sich jedoch genau an
demselben reduktiven Denkmuster: In-

dem zwar nicht mehr der einzelne Staat,

dafür aber die Europäische Union als
geschlossene Funktionseinheit eingesetzt
wird, wird das Nationalstaatsparadigma
nicht aufgegeben, sondern nur auf einer
anderen, höheren Ebene angewandt.

Auch die VertreterInnen der „euro-

skeptischen“ Position bleiben, obwohl

sie die Verknüpfung der Verfassungs-
forderung mit einer bundesstaatlichen
Ausgestaltung der Europäischen Union

kritisieren, einer rein nationalstaatlichen
Perspektive auf die Verfassungsfrage

verhaftet. Denn ihre Schlußfolgerung,
daß eine Verfassung im Vollsinn des
Begriffes erst dann bestehen kann, wenn

sich ein europäisches Volk mit einem
gemeinsamen politischen Willen gebil-
det hat, geht von staatlichen Bedingun-

gen auf europäischer Ebeneaus. Es kann
jedoch nicht reichen, durchdie Brille des
nationalen Verfassungsrechts zu schauen

und folgerichtig in den organisatori-
schen und verfassungsrechtlichen Kon-
struktionen der Europäischen Union in-
stitutionelle Schwachstellen und Defizi-
te auszumachen und anschließend fest-
zustellen, daß, solange die nötigen
intermediären Strukturen, von denen der

demokratische Prozeß lebt, auf europäi-
scher Ebene nicht gegeben sind, eine

Ausgestaltung der Europäischen Union
nach dem Vorbild des demokratischen
Verfassungsstaates nicht möglichist.

Verfassungskonzeptionenjenseits
des staatlichen Vorbildes

Hier ist ein Umdenken gefordert: Es
kommt es darauf an, vom staatlichen

Vorbild zu abstrahieren, um die Eigenart

der Europäischen Union zu erkennen

Anmerkungen:

1 Vgl. u.a. Weidenfeld 1991, 27 ff.

2 Vgl. Grimm 1994, 31, Bogdandy 1993, 210

ff.
3 Entscheidungen des Bundesverfassungsge-

richts Bd.89, 155.  
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und Maßstäbe einer Bewertung aus dem
Gebilde selbst heraus zu entwickeln. Ein
Verfassungsentwurf muß dafür Sorge
tragen, daß Werte, Institutionen und
Verfahren — wennsie auf die europäische
Ebene übertragen werden — aus ihrem
ausschließlich staatlichen Kontext gelöst
werden, um ihnen eine Bedeutung zu
geben, die dieser neuen politischen Ge-
meinschaft gerecht wird.
Worin aber beruhen diese Be-

sonderheiten der Gemein-
schaftsbildung Europas
und was bedeuten sie
für die europäische
Verfassungsdiskus-
sion? Im Gegensatz
zum Staat, den At-
tribute wie Einheit-
lichkeit und Ge-

schlossenheit charak-
terisieren, kennzeich-

nen die Europäische
UnionVielfalt undAusdif-
ferenzierung in ihrer Aus-
gestaltung als Mehrebenen-
system. In diesem vielschichtigen
politischen System findet sich ein Ne-
beneinander von verschiedenen Struk-
turprinzipien, zum Beispiel intergouver-
nementalen und supranationalen Ele-
menten. Dieses Nebeneinander spiegelt
sich nicht nur in der institutionellen
Gestalt der Gemeinschaft wider, sondern
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zeigt sich auch in der Verbindung von
zwischenstaatlicher Zusammenarbeit und
vergemeinschafteten Politikbereichen.
Ein politisches Machtzentrum gibt es in
diesem komplizierten System nicht; viel-
mehr erfolgt der Prozeß der Formulie-
rung von Politik auf mehreren unter-
schiedlichen Ebenen und in einem Ge-

webe pluralistischer Ak-
teurInnen (die Organe
der Gemeinschaft,

die Mitgliedsstaa-
ten, deren Orga-

ne, und natür-

lich auch
die viel-
fältigen In-
teressen-
gruppen).
Eine euro-

päische Ver-
fassung muß auf

diese Tatbestände —
die zahlreichen Akteu-

rInnen, Handlungszentren und
deren Verflechtung — sowie auf

die Offenheit des Integrationsprozesses
reagieren. Dazu gehört einerseits ihre
Funktion als Vertragsverfassung.* Sie
muß auf einer Willenseinigung aller
Mitgliedsstaaten der Europäischen Uni-
on, unmittelbar legitimiert durch den

politischen Willen der Völker der Union
bzw. der UnionsbürgerInnen, basieren.
Eine europäische Verfassung als konsti-
tutioneller Schöpfungsakt im hergebrach-
ten Sinne hingegenist Fiktion; es fehlt
an der ihr notwendigen Voraussetzung
eines „europäischen Volkes“, das sich

auch als ein solches begreift, indem es

seine eigenen Wurzeln in erster Linie
einer Europäischen Union und nicht
mehr dem Nationalstaat zuordnet. Des-
weiteren muß eine europäische Verfas-
sung den kontinuierlichen Prozeß der
Veränderung und Weiterentwicklung der
Gemeinschaft, die auf Selbsttrans-

formation angelegtist, ermöglichen, ge-
stalten und steuern. In dieser „Wan-

del“funktion unterscheidet sie sich maß-
geblich von einer Staatsverfassung, weil
sie sich unmittelbar auf den Wachstums-
prozeß der Europäischen Union bezieht.
Schließlich muß eine europäische Ver-
fassung von ihrer Anlage und Struktur
her auf Komplementarität zu den Verfas-
sungen der Mitgliedsstaaten angelegt
sein, d.h. als Zuordnungs- und Rege-
lungsebeneergänzend zu den Verfassun-
gen der Mitgliedsstaaten hinzutreten.
Erst im Prozeß der Integration kann
durch das Zusammenwirken von
Gemeinschafts- und Mitgliedstaatsver-
fassung ein bestimmtes Maß an Homo-
genität der Rechtsordnungen und -kul-
turen hergestellt werden.

All dies sind bislang nur bruchstück-
hafte Überlegungen. Wie genau eine
europäische Verfassung und ihre ange-
messene institutionelle Ausgestaltung,

  
  
  

 

  

  
  

die das staatliche Modellhinter sich läßt,

aussehen könnte, darüber fehlt es an
klaren Vorstellungen. Es fehlen über-
haupt noch weitgehenddie theoretischen
Kategorien, in denen das Bedürfnis nach
institutionellen Gestaltungen formuliert
werden könnte. Vor dem Hintergrund
der oben genannten Eigenarten der Eu-
ropäischen Unionist sicher, daß das Ziel

Europasstatt eines europäisches Bundes-
staates nur das eines föderal verfaßten
politischen Systems im Sinne eines zen-
trifugalen, das heißt auf Eigenständig-
keit und Vielfalt der Lebensbedingungen
abzielenden Föderalismus sein sollte.
Dieses spezifische Gemeinschaftssystem
würde als politisch-ökonomische Ord-
nung eigener Art sowohl auf der Ge-
meinschaft als auch auf den Mitglied-
staaten nebst ihren Untergliederungenin
verbundener Verflechtung beruhen. Das
Ergebnis wäre ein Konstitutionelles Ne-
beneinander deutlich begrenzter euro-
päischer Zuständigkeiten und bestimm-
ter „unveräußerlicher“ Aufgabenberei-

che der Gliedstaaten — und damit die
Sicherung bereichsspezifischer demo-
kratischer Verantwortlichkeit auf beiden
Ebenen. Innerhalb dieses eingeschränk-
ten, vergemeinschafteten Zuständigkeits-
bereiches könnten das Europäische Par-
lament als Repräsentanz der Gemein-
schaftsvölker und der Rat als Vertretung
der Mitgliedsstaaten gleichberechtigt im
Verfahren der Rechtsetzung zusammen-
wirken.
Im Ergebnis bleibt festzustellen, daß

die Chancen für Europas Verfassungs-
entwicklung nicht im Staat, sondern in
der Europäischen Union selbst liegen.
Diese zu erkennen, ist die Wissenschaft

in Zukunft stark gefordert.
Helen Schulte studiert Politikwissen-
schaften und Jura in Berlin.

Anmerkungen:

4 Vgl. Preuß / Zürn 1995, 58 ff., Läufer 1995,
363ff.
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